
Besprechungen

Staat und Kıiırchen 1n der Bundesrepublik. Staatskıirchenrechtliche AufsätzeHrsg. VO Helmut Onaritsch un! Hermann Weber (Dokumentationen
zZzu Ööffentlichen Recht, hrsg. VO:  ' Peter Lerche, 1) Gr 80 (535 5.) Bad Homburg
A Berlin Zürich 1967, Gehlen. Ln AR
Das Staatskirchenrecht (StKR) jener Bereich des Staatlichen öftentlichen

Rechts, der die Rechtsstellung der Kirchen un! anderen Religionsgemeinschaftenun! ihr Verhältnis DA Staate regelt, nımmt in Deutschland seit dem nde des
zweılten Weltkrieges 1n der rechtswissenschaftlichen Literatur und in der Recht-
sprechung einen breiten Raum e1in. Welche Bedeutung den Problemen des
Staatskirchenrechts 1m Öftentlichen Recht beigemessen wird, beweist allein schon
die TYTatsache, daß die Vereinigung der Deutschen Staatsrechtslehrer auf ihren
Jahresversammlungen 19572 in Marburg un 1967 in Frankfurt die Gegen-wartslage des Staatskirchenrechts und die Stellung der KıIırchen unter dem Grund-
DESETZ ZU Gegenstand ihrer Verhandlungen gemacht hat. Die Auseinander-
setzungen über die Fortgeltung des Reichskonkordats, die durch das Konkordats-
urteil des Bundesverfassungsgerichts (v. keineswegs einer in jeder
Hinsıicht befriedigenden Weilise beigelegt worden sind, der Abschlulß} des Niıeder-
sachsenkonkordats, die Kirchensteuerurteile des Bundesverfassungsgerichts, das
Schulgebetsurteil des Hessischen Staatsgerichtshofs, die Frage nach der Zuläss1ig-
keit des Rechtswegs staatlichen Gerichten be1 innerkirchlichen Streitigkeiten
un! schließlich die heftigen Kontroversen über die Zukunft des konfessionellen
Charakters des chulwesens in einigen Bundesländern zeigen andeutungsweilse
die Vielfalt der Probleme, mit denen sich das moderne Staatskirchenrecht
befassen hat Noch fehlt bisher 1in Deutschland ine umfassende, repräsentative
un! gültige Gesamtdarstellung des gegenwärtigen Staatskirchenrechts. Die
Materie ist dafür wohl noch sechr 1mM Fluß, die Rechtsprechung vielen
Fragen noch astend un:! ungefestigt.

Um größere Bedeutung gewinnt deshalb für das Studium des Staatskirchen-
techts neben der Beobachtung der zahlreichen einschlägigen gerichtlichen
Entscheidungen die kaum mehr überschaubare Zeitschriftenliteratur. Das Inter-
CSSC, das die umstrittenen staatskirchenrechtlichen Fragen in der rechtswissen-
schaftlichen Literatur in Deutschland allenthalben gefunden haben, hat mit
sich gebracht, daß die Beiträge und Abhandlungen über diesen Bereich in zahl-
rteichen juristischen Fachzeıitschriften und oft recht abgelegenen Jahrbüchern,
est- und Gedächtnisschriften un: anderen Gelegenheitspublikationen verstreut
und daher 11UTr in speziellen Bibliotheken un! größeren juristischen Seminaren
einigermaßen vollständig aufiindbar sind

Es ist daher schr begrüßen, daß die Hrsg. 1m vorliegenden and 2uUuS$S der
Fülle dieser Veröfflentlichungen insgesamt 21 repräsentatiıve Beiträge verschiedener
Richtungen AUS dem Zeitraum VO:  - S ausgewählt un einer breiteren
Öffentlichkeit zugänglich gemacht haben Allein sechs dieser Abhandlungen sind
der angesehenen und für die Fortentwicklung des Staatskirchenrechts in Deutsch-
land bedeutsamen ZLeitschrift für evangelisches Kirchenrecht entnommen.

Unter diesen Beiträgen, VO:  - denen ein 'e1il Z ‚„‚klassischen‘‘ Repertoire des
deutschen StKR der Nachkriegszeit gezählt werden darf, Ainden sich, Nur

einige CNNECN, der bekannte Artikel VO: Rudolf Smend, Staat und Kirche nach
dem Bonner Grundgesetz (1951; in dem der Verf. die richtungweisende These
aufgestellt hat, daß die in das Bonner Grundgesetz inkorporierten Kirchenartikel
der Weimarer Reichsverfassung (Art. 136 WeimRV) auf dem Hintergrund der
Werteordnung des Grundgesetzes ELW anderes besagen und damit anders

lunginterpretieren selen als im Gefüge der Weimarer Reichsverfassung. Die amm
enthält ferner das Referat LE Gegenwartslage des Staatskirchenrechts‘‘, das
Hans Peters 4952 auf der Staatsrechtslehrertagung in Marburg gehalten hat
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Bedauert mu werden, daß den Hrsg. nıcht gelungen ist, die „nNotwendige
Lizenz‘‘ Zzu Abdruck des Parallelreferates erhalten, das Werner Weber auf
derselben Tagung über das gleiche Thema vorgetiragen hat Der and enthält
ferner den groß angelegten historischen Überblick  1 ‚„„Kıirche und Staat in der
NEUCTEIN deutschen Entwicklung‘‘ (1960) VO: UIrich Scheuner, einen Auszug aus
der Darstellung .Kirchen und Religionsgemeinschaften‘‘ (1960) VO: aul Mikat
und die Abhandlung VO:  — Szeg fried Grundmann ‚„Das Verhältnis VO:  - Staat un!
Kirche auf der Grundlage des Vertragskirchenrechts‘‘ (1962)

Gegen nde der Aufsatzsammlung finden sich die umfangreichen Abhand-
lungen des Mitherausgebers Helmut Onaritsch, ‚„Kirchen und Staat Verfassungs-
und staatstheoretische Probleme der Staatskirchenrechtslehre der Gegenwart‘‘
(1962), SOWIl1e ‚„Neues und Altes über das Verhältnis VO: Kirchen un Staat‘“
(1966), und VO: KIaus Obermayer, ‚„‚Staatskirchenrecht 1im Wandel‘‘ (1967), die
wieder auf altere etatistische Leitvorstellungen zurückgreıfen und die Souveränıtät
des Staates über die Kıiıirchen schärfer akzentuleren wollen. S1e treten ein für das
Recht, nicht 1Ur des verfassunggebenden, sondern uch des einfachen (sesetz-
gebers, Kirchenverträge und Konkordate einselit1g aufzuheben. Erwähnung
verdient schließlich noch der Beitrag VO: aul MiRat, Kıiırche und Staat in nach-
konziliarer Sicht (1967), in dem der Verft. die Aussagen des I1 Vatikanischen
Konzıils für das Verhältnis VO: Staat und Kırche 1n der pluralen Gesellschaft
fruchtbar macht. Die Bedeutung des rundrechts der Religionsfreiheit für die
Zuotrdnung VO:  } Staat und Kirche betont Konrad Hesse in seinem Beıitrag: Freie
Kirche im demokrtatischen Gemeinwesen (1965) Originalauszüge aus der
fangreichen Rechtsprechung deutscher Gerichte Zur Thematik Staat-Kirche
haben in diesen and keine Aufnahme gefunden. Zum Ausgleıich dafür hat
Alexander Hollerbach einen 1im Archiv des Öftentlichen Rechts veröflfentlichten,
glänzend ftormulıerten Rechtsprechungsbericht, ‚„Das Staatskirchenrecht in der
Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts‘” (1967) beigesteuert.

Bieten bereits die Aufsätze dieses Bandes ine wertvolle Zusammenstellung
VO:  — teilweise SONS 1ur schwer zugänglichen staatskirchenrechtlichen Abhand-
lungen, liegt se1n wohl noch höher veranschlagender, ja geradezu einmalıger
Wert in der 1n dieser Dokumentation enthaltenen alphabetischen (446—486) und
systematischen Bibliographie< Staatskirchenrecht. Nach dem Stand VO:
Sommer 1967 enthält s1e in einer SONSs nirgendwo aufindbaren Vollständigkeıt
sämtliıche Publikationen ZuU Staatskirchenrecht, die 1in Deutschland nach 1945
erschienen sind. In Auswahl ist uch das Schrifttum Österreichs und der Schweiz
aufgeführt. Gerade wer sich wissenschaftlich mMit Fragen des Staatskirchenrechts
befaßt, wird den Herausgebern für diese Bibliographie besonders dankbar se1n.
Die Tatsache, daß die alphabetische Bibliographie 975 Tıtel aufführt, die allerdings
bereits wieder die große ahl der 1mM Laufe des etzten Jahres erschienenen
Beiträge vermehrt werden müßte, läßt erkennen, welche Bedeutung das Staats-
kirchenrecht in der gegenwätrtigen juristischen LAiteratur einnıimMmt. Es ware
wünschenswert, daß Herausgeber und Verlag sich entschließen könnten, die in
diesem and enthaltenen Bıbliographien aufend erganzen und in regelmäßigen
bständen als eigene Publikation erscheinen lassen.

Als für ine wıissenschaftliche Publikation ungewöhnlich MU. allerdings die
Reaktion der Hrsg. Au 14, Anm einen Autor bezeichnet werden, der
offensichtlich gegensätzlıche Auffassungen vertritt und dessen staatskirchen-
rechtliche Veröffentlichungen OS 1n Nr. 492495 der alphabetischen Biblıo-
graphie dieses Bandes aufgeführt sind. LAStE

Farina, Raffaele, T’impero l’imperatore CYISLIAND IM FEusebzo di ESAFECA., La
prima teologia politica del CYISLIANESIMO (Bibliotheca Theologica Salesiana, Ser
Fontes, Vol 2) Gr 80 (381 S Roma Tiürich 1966, Libreria Ateneo Salesiano/
Pas-Verlag. 5.500
Aus den Werken des Bischofs Eusebius VO: Kaisare1ia (ca 263-—-339), des

‚„‚Hoftheologen‘‘ und ‚„„Chefideologen“‘ des alsers Konstantin, entwickelt der
Verf. in dieser un verschiedener Rücksicht vorzüglichen Arbeit ine Dar-
stellung der christlichen Kaiser- und Reichsidee und damıt der ‚„Staatsideologie””,
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